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SPARTA AG, HEIDELBERG 

Ordentliche Hauptversammlung am Mittwoch, den 23. August 2023 um 14:00 Uhr im Design Offices 

Heidelberg Colours, Langer Anger 7-9, 69115 Heidelberg  

 

BERICHT DES VORSTANDS ZUM AUSSCHLUSS DES BEZUGSRECHTS GEMÄß § 203 ABS. 2 

SATZ 2 IN VERBINDUNG MIT § 186 ABSATZ 4 SATZ 2 AKTG ZU PUNKT 8 DER TAGESORDNUNG 

 

Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 29. August 2013 den Vorstand ermächtigt, das 

Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis zu EUR 

5.298.132,00 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 378.438 neuen, auf den 

Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 

2013). Die Gesellschaft hat seit Wirksamwerden des vorgenannten Beschlusses bis zum Auslaufen der 

Ermächtigung am 28. August 2018 von dem Genehmigten Kapital 2013 keinen Gebrauch gemacht. 

 

Die Verfügbarkeit von Finanzierungsinstrumenten ist auch künftig, unabhängig von den regelmäßig 

stattfindenden jährlichen ordentlichen Hauptversammlungen der Gesellschaft von besonderer 

Bedeutung. Oftmals kann der Zeitpunkt, zu dem durch die Gesellschaft entsprechende Finanzmittel 

beschafft werden müssen, nicht immer im Voraus bestimmt werden. Die Gesellschaft steht in Bezug auf 

sich ergebende Geschäftschancen im Wettbewerb mit anderen Unternehmen. Solche 

Geschäftschancen lassen sich oftmals nur nutzen, wenn bereits zum Zeitpunkt des 

Verhandlungsbeginns eine gesicherte Finanzierung der entsprechenden Transaktion zur Verfügung 

steht. Aktiengesellschaften wird mit dem Instrument des genehmigten Kapitals eine Möglichkeit zur 

Verfügung gestellt, mit der die Verwaltung durch die Hauptversammlung, zeitlich befristet und 

betragsmäßig auf maximal die Hälfte des bei Wirksamwerden der Ermächtigung vorhandenen 

Grundkapitals begrenzt, ermächtigt werden kann, das Grundkapital ohne einen weiteren 

Hauptversammlungsbeschluss zu erhöhen. 

  

Mit der beantragten Ermächtigung zur Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals, welches dabei 

sowohl für Bar- als auch für Sachkapitalerhöhungen ausgenutzt werden kann, soll dem Vorstand für die 

nächsten fünf Jahre ein flexibleres Instrument zur Gestaltung der Unternehmenspolitik und Wahrung 

sich ergebender Geschäftschancen eingeräumt werden. 

 

Bei Ausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien aus dem genehmigten Kapital ist den 

Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Damit können alle Aktionäre im Verhältnis ihrer 

Beteiligung an einer Kapitalerhöhung teilhaben und sowohl ihren Stimmrechtseinfluss als auch ihre 

wertmäßige Beteiligung an der Gesellschaft aufrechterhalten. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn 

die neuen Aktien den Aktionären nicht unmittelbar zum Bezug angeboten werden, sondern unter 

Einschaltung eines oder mehrerer Kreditinstitute, sofern diese verpflichtet sind, die übernommenen 

Aktien den Aktionären im Wege des sog. mittelbaren Bezugsrechts zum Bezug anzubieten. Der 

Beschlussvorschlag sieht daher eine entsprechende Regelung vor. 

 

Jedoch sieht der Beschlussvorschlag außerdem eine Ermächtigung des Vorstands vor, in eng 

umgrenzten Fällen das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen: 

 

a) Die vorgesehene Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge soll die 

Abwicklung der Aktienausgabe mit einem grundsätzlichen Bezugsrecht der Aktionäre erleichtern. 

Spitzenbeträge können sich aus der Höhe des vom Vorstand im Rahmen der Ermächtigung 

festzulegenden Emissionsvolumens und dem Bezugsverhältnis ergeben, wenn nicht alle neu 

auszugebenden Aktien gleichmäßig auf alle Aktionäre verteilt werden können, so z.B. wenn 



2 
 

Aktionären aufgrund ihres Aktienbesitzes nicht ausschließlich volle Aktienstückzahlen zum Bezug 

zugeteilt werden können. Die Spitzenbeträge und deren Wert je Aktionär sind in der Regel gering. 

Der Aufwand für die Ausgabe von Aktien ohne einen Bezugsrechtsausschluss für Spitzenbeträge ist 

erheblich höher. Ein Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge dient daher der Praktikabilität 

und der erleichterten Durchführung einer Aktienausgabe. 

 

b) Nach der Ermächtigung soll der Vorstand weiterhin berechtigt sein, das Bezugsrecht der Aktionäre 

auszuschließen, um den Inhabern von Options- oder Wandlungsrechten bzw. den zur 

Optionsausübung oder Wandlung Verpflichteten aus Options- oder Wandelanleihen, Genussrechten 

oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente), die von der 

Gesellschaft oder einer Konzerngesellschaft der SPARTA AG im Sinne von § 18 AktG, an der die 

Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 90 % der Stimmen des Kapitals beteiligt ist, 

ausgegeben wurden oder noch werden, ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang einräumen 

zu können, wie es ihnen nach Ausübung ihres Wandlungs- oder Optionsrechts bzw. nach Erfüllung 

der Options- oder Wandlungspflicht zustehen würde.  

 

Solche Options- oder Wandelanleihen, Genussrechte sowie Gewinnschuldverschreibungen (bzw. 

Kombinationen dieser Instrumente) haben in der Regel aus Gründen des Werterhalts und zur 

erleichterten Platzierung am Kapitalmarkt einen Verwässerungsschutz. Eine Möglichkeit des 

Verwässerungsschutzes besteht darin, dass die Inhaber von Options- oder Wandlungsrechten bzw. 

die zur Optionsausübung oder Wandlung Verpflichteten aus Options- oder Wandelanleihen, 

Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) bei 

einer Aktienemission, bei der Aktionäre ein Bezugsrecht haben, ebenfalls ein Bezugsrecht auf die 

neuen Aktien erhalten. Sie werden damit so gestellt, als seien sie bereits Aktionäre weil sie von ihrem 

Options- und/oder Wandlungsrecht bereits Gebrauch gemacht hätten bzw. ihre Options- und/oder 

Wandlungspflichten bereits erfüllt worden wären. In diesem Fall muss der Verwässerungsschutz 

nicht durch eine Verringerung des Options- und/oder Wandlungspreises erfolgen und es lässt sich 

ein höherer Ausgabekurs für die bei Wandlung und/oder Optionsausübung auszugebenden 

Stückaktien erzielen. Um die Options- oder Wandelanleihen, Genussrechte oder 

Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) mit einem solchen 

Verwässerungsschutz ausstatten zu können, muss das Bezugsrecht der Aktionäre auf diese Aktien 

ausgeschlossen werden. Die Platzierung von Options- oder Wandelanleihen, Genussrechten oder 

Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) mit Wandlungs- und/oder 

Optionsrechten bzw. Wandlungs- und/oder Optionspflichten unter Gewährung eines 

entsprechenden Verwässerungsschutzes wird erleichtert. Der Bezugsrechtsausschluss dient daher 

dem Interesse der Aktionäre an einer optimalen Finanzstruktur. 

 

c) Der Vorstand soll überdies ermächtigt sein, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht bei 

Sachkapitalerhöhungen auszuschließen. Hiermit soll der Vorstand in die Lage versetzt werden, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats in geeigneten Fällen Unternehmen, Unternehmensteile oder 

Beteiligungen an Unternehmen oder von sonstigen Vermögensgegenständen oder Ansprüchen auf 

den Erwerb von Vermögensgegenständen einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft oder 

ihre Konzerngesellschaften gegen Überlassung von Aktien der Gesellschaft, auch im Wege des 

Unternehmenszusammenschlusses, erwerben zu können. Hierdurch soll die Gesellschaft die 

Möglichkeit erhalten, auf nationalen und internationalen Märkten rasch und erfolgreich auf 

vorteilhafte Angebote oder sich sonst bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen, 

Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen oder zum Zusammenschluss mit 

Unternehmen oder von sonstigen Vermögensgegenständen oder Ansprüchen auf den Erwerb von 

Vermögensgegenständen einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft oder ihre 
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Konzerngesellschaften reagieren zu können. Nicht selten ergibt sich aus Verhandlungen die 

Notwendigkeit, als Gegenleistung nicht Geld, sondern Aktien bereitzustellen. Um den Erwerb auch 

in diesen Fällen durchführen zu können, muss die Gesellschaft erforderlichenfalls die Möglichkeit 

haben, kurzfristig ihr Kapital unter Bezugsrechtsausschluss gegen Sacheinlagen zu erhöhen. Der 

Ausgabebetrag für die Aktien wird dabei vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter 

angemessener Berücksichtigung der Interessen der Gesellschaft und der Aktionäre festgelegt. Die 

kurzfristige Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung zur Beschlussfassung über 

eine Kapitalerhöhung kommt hierfür meist nicht in Betracht, da zum einen mit der Einberufung und 

Abhaltung der Hauptversammlung hohe Kosten verbunden sind, zum anderen aufgrund der 

bestehenden Einberufungsfristen eine kurzfristige Befassung der Hauptversammlung und 

Umsetzung eines Beschlusses nicht möglich wäre. Konkrete Erwerbsvorhaben, zu deren 

Durchführung das Kapital mit Bezugsrechtsausschluss erhöht werden soll, bestehen zurzeit nicht. 

Durch die Höhe des vorgeschlagenen neuen genehmigten Kapitals in Höhe von 50 % des 

bestehenden Grundkapitals soll sichergestellt werden, dass auch größere Akquisitionen, sei es 

gegen Barleistung, sei es gegen Aktien, finanziert werden können. Die Strategie des Vorstands sieht 

vor, insbesondere in qualifiziert mehrheitliche Unternehmensbeteiligungen mit positiver 

Gewinnentwicklung und mit der Möglichkeit zum Abschluss von Unternehmensverträgen zur 

Nutzung von steuerlichen Verlustvorträgen der SPARTA AG zu investieren, um die Nutzung dieser 

Verlustvorträge auch unabhängig von oder zusätzlich zu der Beteiligung an der Beta Systems 

Software AG sicherzustellen. 

 

d) Schließlich soll der Vorstand ermächtigt werden, das Bezugsrecht auszuschließen, soweit ein 

geeigneter Dritter, der nicht Kreditinstitut ist, die neuen Aktien mit der Verpflichtung übernimmt, sie 

den Aktionären so zum Bezug anzubieten, wie diese ohne Ausschluss des Bezugsrechts insoweit 

bezugsberechtigt wären. Dabei handelt es sich lediglich formal um einen Ausschluss des 

Bezugsrechts, da materiell sichergestellt ist, dass die Aktionäre ihr gesetzliches Bezugsrecht 

ausüben können. Die Gesellschaft erhält hierdurch die Möglichkeit, die Kapitalerhöhung 

gegebenenfalls auch ohne die Einschaltung eines Kreditinstitutes oder eines nach § 53 Abs. 1 Satz 

1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätigen Unternehmen in 

voller Höhe gegebenenfalls in anderen Märkten sowie kostengünstiger zu platzieren. 

 

Konkrete Pläne zur Ausnutzung des genehmigten Kapitals bestehen derzeit nicht. Der Vorstand wird 

jeweils im Einzelfall prüfen, ob er von der Ermächtigung zur Kapitalerhöhung unter Ausschluss des 

Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch machen soll. Der Vorstand wird das genehmigte Kapital unter 

Ausschluss des Bezugsrechts nur nutzen und der Aufsichtsrat hierzu seine Zustimmung erteilen, wenn 

dies nach pflichtgemäßer Prüfung durch Vorstand und Aufsichtsrat im wohlverstandenen 

Gesellschaftsinteresse und dem Interesse ihrer Aktionäre liegt. Der Vorstand wird die jeweils nächste 

Hauptversammlung über die Ausnutzung des genehmigten Kapitals unterrichten. 


